
§45
(1) Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer 

erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Ein Verzicht ist un
zulässig. Abgeordnete und Nachfolgekandidaten haben das Recht zur 
freien Fahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln.

(2) Über notwendige Regelungen beschließt das Präsidium der 
Volkskammer.

(3) Weitere Rechte der Abgeordneten der Volkskammer ergeben 
sich aus Artikel 60 der Verfassung.

§46
(1) Die Rechte und Pflichten der Abgeordneten der Volkskammer 

beginnen mit ihrer Wahl und enden am Tage der Wahl zur Volkskam
mer der neuen Wahlperiode.

(2) Das Mandat eines Abgeordneten erlischt mit Ende der Wahlpe
riode der Volkskammer, durch Tod, durch Verlust der Wählbarkeit, 
durch Aufhebung des Mandats oder durch Abberufung. Die Volks
kammer stellt bei Tod oder Verlust der Wählbarkeit die Tatsache des 
Erlöschens des Mandats fest.

(3) Abgeordnete können die Aufhebung ihres Mandats in Abstim
mung mit der Partei oder Massenorganisation, deren Fraktion sie ange
hören, beantragen. Die Aufhebung des Mandats kann auch von der Par
tei oder Massenorganisation beantragt werden, deren Fraktion der 
Abgeordnete angehört. Die Volkskammer entscheidet über die An
träge.

(4) Ein Abgeordneter, der seine Pflichten gröblich verletzt, kann 
von den Wählern gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren abbe
rufen werden. (Artikel 57 Absatz 2 der Verfassung) Die Entscheidung 
über die Abberufung des Abgeordneten trifft die Volkskammer.

§47
(1) Erlischt das Mandat eines Abgeordneten oder wird die Wahl 

eines Abgeordneten für ungültig erklärt, tritt an die Stelle des Abge
ordneten ein Nachfolgekandidat.

(2) Das Nachrücken eines Nachfolgekandidaten wird durch Be
schluß der Volkskammer festgelegt.

V.
Das Sekretariat der Volkskammer

§48
Das Sekretariat der Volkskammer gewährleistet:

1. die einheitliche Verwaltung und Erfüllung der organisatorischen
und technischen Aufgaben für die Volkskammer, ihr Präsidium,
die Ausschüsse und Abgeordneten der Volkskammer:
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